
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke schön. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Meine Damen und Herren! Wir müssen jetzt zunächst über den 
Antrag der SPD auf Überweisung in die Ausschüsse Handel und 
Tourismus und Recht abstimmen. Wer für die Überweisung des 
Antrages ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. 
Wer ist dagegen? - Das ist für mich sehr schwierig. Ich bitte die 
Schriftführer, nach vorn zu kommen und dies auszuzählen. Dan
ke.

Meine Damen und Herren! Ich wiederhole die Abstimmung. 
Wer für den Überweisungsantrag der SPD ist, der möge die 
Hand heben. - Die Türen schließen, bitte. - Sind alle Stimmen 
ausgezählt? -

Also, ich wiederhole jetzt die Abstimmung. Wer für die Über
weisung ist, der möge die Hand heben. Ich hoffe, daß nun alle an
wesend sind. - Die Schriftführer sollen jetzt zählen.

Einen Moment bitte. Ich höre gerade ein Problem: Der Ober
zähler ist nicht da, der Oberschriftführer, Herr Voigt, so daß jetzt 
ein Oberzähler von den Schriftführern, die benannt worden sind, 
das Amt übernehmen wird. Das wird dann unsere Kollegin ma
chen.

Ich bitte um Vergebung und muß die Prozedur noch einmal 
:derholen. Laut Geschäftsordnung ist es so. Ich bitte jetzt 

fTÖch einmal, die Hand zu heben, wer für die Überweisung ist. - 
Danke schön. Die Gegenprobe: - Wer ist dagegen? - Danke 
schön. Mit den Stimmenthaltungen warten wir noch ein wenig, 
die Oberschriftführerin ist noch nicht so weit. - Und jetzt die 
Stimmenthaltungen. Bitte auszählen. - Danke schön. -

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen das Ergebnis mittei- 
len. Für die Überweisung in die genannten Ausschüsse stimm
ten 119, dagegen 96 bei 5 Stimmenthaltungen. Somit wird der An
trag in die Ausschüsse überwiesen. Danke schön.

Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 16:

Antrag der Fraktion der SPD
Gesetz über die Inkraftsetzung des §1 des Reichssied- 
lungsesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 208)

Ich bitte den Vertreter der Fraktion der SPD, den Abgeordne
ten Kauffold, das Wort zu nehmen.

Prof. Dr. Kauffold für die Fraktion der SPD:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der § 1 des Reichs
siedlungsgesetzes von 1919 ist die Grundlage für die Tätigkeit 
von Land- und Siedlungsgesellschaften. Mit dem Antrag, diese 
Rechtsnorm schnellstmöglich für unser Gebiet zu übernehmen, 
verfolgt meine Fraktion das Ziel, den Aufbau der Landgesell
schafter auf unserem Territorium zu beschleunigen und ihre 
Handlungsfähigkeit herzustellen, bevor das Reichssiedlungsge
setz in seiner Gesamtheit mit dem Einigungsvertrag in Kraft ge
setzt wird. Dies wird erst mit der vollständigen Übernahme der 
Rechtsordnung der Bundesrepublik möglich sein.

Die Landgesellschaften sind gemeinnützige Institutionen, die 
nach dem 1. Weltkrieg ihre Tätigkeit aufgenommen haben und sich 
noch heute in der Bundesrepublik als Mittler bei Existenzgründun
gen und bei der komplexen Erschließung ländlicher Räume bewäh
ren. Die Landgesellschaften sind Kapitalgesellschaften und zu
gleich Organe staatlicher Agrarpolitik, deren Arbeit unter der 
Fachaufsicht der jeweiligen Landwirtschaftsminister der Länder 
ausgeübt wird. Ihre Aufgaben umfassen die Betreuung öffentli
cher Förderprogramme für die ländlichen Räume, Maßnahmen der 
Bodenordnung, der Landschaftsplanung, der Dorfentwicklung, 
der Erschließung und Förderung landwirtschaftlicher Betriebe.

In den künftigen neuen Ländern haben die Gesellschaften ein 
außerordentlich großes Betätigungsfeld. Sie werden in den neu
en fünf Ländern Flächen übernehmen, um sie der Spekulation 
zu entziehen und in den nächsten Jahren im Rahmen der entste
henden Raum- und Infrastrukturplanung für den ländlichen 
Raum zielgerichtet zu verwenden. Die Gesellschaften können 
eingesetzt werden, um die notwendige Entflechtung und 
Neuordnung der landwirtschaftlichen Betriebe auf unserem 
Territorium zu flankieren und die Bildung neuer Betriebsfor
men zu fördern.

Der Ministerpräsident hat sich über die Empfehlung der 
Volkskammer zur Ausgestaltung des § 1 Abs. 6 des Treuhandge
setzes hinweggesetzt, die eine bestimmte Einordnung des bis
her volkseigenen land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in 
die Treuhandanstalt vorsieht. Dadurch ist eben nicht gesichert, 
daß die Verwertung dieses Vermögens den Forderungen des Ge
setzes entsprechend den bestehenden ökonomischen, ökologi
schen und eigentumsrechtlichen Besonderheiten entspricht 
und daß die Erlöse zur Strukturanpassung und -Sanierung der 
Land- und Forstwirtschaft selbst verwendet werden.

Vielmehr ist zu befürchten, daß staatliches Bodenreformland 
und volkseigene Güter schnellstmöglich und meistbietend ver
äußert werden.

Landgesellschaften sind geeignet, die treuhänderische Ver
waltung und Privatisierung des Grundvermögens im Interesse 
unserer Länder und im Interesse der Bürger dieser Länder so 
vorzunehmen, daß sie eine reale Chance zur Pachtung und Kauf 
erhalten.

Es ist zu fordern, daß den Gesellschaften die Möglichkeiten da
zu durch Landübertragung gegeben werden. Sie müssen auf der 
Grundlage des § 1 dieses Reichssiedlungsgesetzes baldestmög- 
lich zum Zuge kommen.

Ich bitte Sie um Zustimmung zum Antrag und um Überwei
sung an den Landwirtschaftsausschuß. Ich meine, die Überwei
sung an die anderen Ausschüsse ist hier nicht nötig, um das Ver
fahren zu beschleunigen und abzukürzen. Ich danke.

(Vereinzelt Beifall bei SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Gibt es Anfragen? - Anfragen gibt es nicht. Dem Präsidium 
liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der PDS vor, und das 
Wort hierzu hat der Abgeordnete Friedrich.

Dr. Friedrich für die Fraktion der PDS:

Im Namen der Fraktion möchten wir folgenden Änderungsan
trag stellen:

„Die Volkskammer wolle beschließen: Der §8 Abs. 1 ist zu er
gänzen durch einen zweiten Satz: Wahlberechtigt sind Aus
länder, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und in der 
DDR bereits 5 Jahre ihren Hauptwohnsitz hatten.“

(Allgemeine Heiterkeit)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Entschuldigung. Ich stelle fest, es ist mir von meinem Sekun
danten etwas frühzeitig hergelegt worden. Ich bitte um Verzei
hung.

Dann fahren wir fort, und das Präsidium schlägt vor, den An
trag der Fraktion der SPD, verzeichnet in der Drucksache 
Nr. 208, zu überweisen zur federführenden Beratung an den Aus
schuß für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft und 
zur Mitberatung an den Rechtsausschuß sowie den Ausschuß 
für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft. Wer mit diesem 
Überweisungsvorschlag einverstanden ist, den bitte ich um das
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